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Bekanntmachung UVgO: Rahmenvereinbarung zur Lieferung von
Büromaterial

Vergabenummer 2026-013

Bezeichnung Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Büromaterial

Art der Vergabe Öffentliche Ausschreibung

Vergabe- und
Vertragsordnung

UVgO

Art des Auftrags Lieferleistung

Auftraggeber

Adresse der zur Angebotsabgabe auffordernden Stelle

Bezeichnung Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie (IPB)

Kontaktstelle AG Einkauf

Postanschrift Weinberg 3

Ort 06120 Halle (Saale)

Telefon +49 3455582-1613

E-Mail vergabestelle-einkauf@ipb-halle.de

URL http://www.ipb-halle.de

Adresse der den Zuschlag erteilenden Stelle
Siehe "zur Angebotsabgabe auffordernden Stelle"

Stelle, die die Vergabeunterlagen abgibt oder bei der sie eingesehen werden können

Siehe "zur Angebotsabgabe auffordernden Stelle"

Auftragsgegenstand

Leistungsbeschreibung
Art der Leistung Gegenstand der Leistung ist die Lieferung von Büromaterial im Rahmen

einer Rahmenvereinbarung. Die Leistung umfasst standardisierte
Büroverbrauchsmaterialien gemäß dem beigefügten Leistungsverzeichnis.

Umfang der Leistung Der Leistungsumfang ergibt sich aus dem dem Vergabeverfahren beigefügten
Leistungsverzeichnis. Die dort aufgeführten Mengen stellen geschätzte
Jahresmengen dar und dienen ausschließlich der Angebots? und Preiskalkulation.
Die Leistungserbringung erfolgt bedarfsgerecht durch Einzelabrufe des
Auftraggebers während der Laufzeit der Rahmenvereinbarung. Ein Anspruch
des Auftragnehmers auf Abnahme der angegebenen Mengen besteht nicht.
Der tatsächliche Umfang der Leistungen hängt vom jeweiligen Bedarf des
Auftraggebers ab.

Erfüllungsorte

Haupterfüllungsort

Bezeichnung Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie (IPB)

Postanschrift Weinberg 3

Ort 06120 Halle (Saale)

Ausführungsfristen
Bestimmungen über die
Ausführungsfrist

Die Laufzeit der Rahmenvereinbarung beginnt mit Zuschlagserteilung und beträgt
24 Monate. Der Auftraggeber behält sich vor, die Rahmenvereinbarung einmalig um
weitere 24 Monate zu verlängern. Die maximale Laufzeit der Rahmenvereinbarung
beträgt somit 48 Monate.
Die Leistungserbringung erfolgt während der gesamten Laufzeit der
Rahmenvereinbarung bedarfsgerecht durch Einzelabrufe des Auftraggebers. Die
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Ausführung der jeweiligen Lieferungen beginnt jeweils mit Eingang des Einzelabrufs
beim Auftragnehmer.
Konkrete Lieferfristen für die einzelnen Abrufe ergeben sich aus den Angaben
des Auftragnehmers im Rahmen des Angebotes bzw. aus den vertraglichen
Regelungen.

Dauer (ab Auftragsvergabe) Beginn 01.05.2026, Ende 30.04.2028

Fristen
Bezeichnung Datum, ggf. Uhrzeit

Frist zur Einreichung von Aufklärungsfragen (u.a.) 20.04.2026

Angebotsfrist 21.04.2026 12:00 Uhr

Zuschlags-/Bindefrist 11.05.2026

Wertung

Wertungsmethode der Vergabe

Wertungsmethode Niedrigster Preis

Lose

Etwaige Vorbehalte wegen Teilung in Lose, Umfang der Lose und mögliche Vergabe der
Lose an verschiedene Bieter
Die Vergabe ist nicht in Lose aufgeteilt.

Nachweise / Bedingungen

Vom Unternehmen einzureichende Unterlagen
Mit dem Angebot vorzulegende Unterlagen

Bedingung an die Auftragsausführung
• Detailliertes Angebot: Eine ausführliche Angebotszusammenstellung mit weiterführenden Angaben zu

Leistungspositionen und Preisen ist dem Angebot beizufügen.
• Nicht präqualifizierte Unternehmen (mittels Eigenerklärung vorzulegen): Der Nachweis der Eignung

erfolgt durch eine Eigenerklärung sowie das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen.
Wird das Angebot in die engere Auswahl aufgenommen, behält sich der Auftraggeber vor, einzelne
Nachweise durch gesonderte Vorlage bestätigen zu lassen.
Werden Nachunternehmer für die Leistung eingesetzt, gelten für diese die gleichen Bedingungen.
Die Eigenerklärung ist über den Fragebogen zur Eignungsprüfung (siehe Excel-Dokument in den
Vergabeunterlagen) abzugeben.

• Präqualifizierte Unternehmen: Der Nachweis der Eignung erfolgt durch die Vorlage einer
gültigen Eintragung im Amtlichen Verzeichnis präqualifizierter Unternehmen für den Liefer- und
Dienstleistungsbereich (AVPQ).

• Rahmenvertrag Büromaterial: Rahmenvertrag Büromaterial

Auflagen zur persönlichen Lage

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Vergabeunterlagen

Bereitstellung der Vergabeunterlagen
Postalischer Versand Nein

Elektronisch Ja, mittels Vergabemarktplatz "DTVP"

URL zu den
Auftragsunterlagen

https://satellite.dtvp.de/Satellite/notice/CXVHYHAYT7W5P2MF/documents

Zusätzliche Angaben über
die Maßnahmen zum Schutz
der Vertraulichkeit und der
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Zugriffsmöglichkeit auf die
Vergabeunterlagen

Angebote

Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Beginn der Angebotsöffnung 21.04.2026 12:00 Uhr

Angebotsabgabe
Art der akzeptierten
Angebote

Elektronisch in Textform

URL zur Abgabe
elektronischer Angebote

https://satellite.dtvp.de/Satellite/notice/CXVHYHAYT7W5P2MF

Zugriff auf Preisdokumente
bis zur manuellen
Freigabe während der
Angebotsprüfung/-wertung
sperren (Zwei-Umschlags-
Verfahren)

Nein

Eingabemöglichkeiten
zu Angebotspreisen für
Unternehmen innerhalb des
Bietertools sperren

Nein

Nebenangebote
Nebenangebote werden nicht zugelassen.

Verfahren/Sonstiges

Sonstige Informationen
Sonstige Informationen für
Bieter/Bewerber

Mündliche Auskünfte werden während der Angebotsfrist nicht erteilt. Die
Kommunikation erfolgt ausschließlich elektronisch über das Deutsche
Vergabeportal (DTVP).

Gemäß § 40 Abs. 2 UVgO sind Bieter bei der Angebotsöffnung nicht zugelassen.

Mit der Abgabe eines elektronischen Angebots erkennt der Bieter die in
den Vergabeunterlagen des Auftraggebers enthaltenen Regelungen und
Vertragsbedingungen als allein verbindlich an. Ergänzungen des Bieters, wie
beispielsweise Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB), die den Vorgaben des
Auftraggebers widersprechen, sind unwirksam.

Der Auftraggeber wird für den Bieter, mit dem der Vertrag geschlossen werden
soll, einen Auszug aus dem Wettbewerbsregister (§ 6 WRegG) anfordern, um
seine Zuverlässigkeit zu überprüfen. Wird eine entsprechende Bescheinigung
vom Herkunftsland eines ausländischen Bieters nicht oder nicht in vollem Umfang
ausgestellt, kann sie durch eine eidesstattliche oder förmliche Erklärung des
ausländischen Bieters ersetzt werden.

Die von Ihnen erbetenen Angaben werden im Rahmen des Vergabeverfahrens
gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen gespeichert und verarbeitet. Mit der
Abgabe Ihres Angebots erklären Sie sich hiermit einverstanden. Ihre Angaben sind
Voraussetzung für die Berücksichtigung Ihres Angebots nach der UVgO.

Bekanntmachungs-ID CXVHYHAYT7W5P2MF
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